
zu den·· stC:!nogra?h1schen Protokollen des Nationalrates ll-2.;l5S &r Bettagen 
XI. C/esetz;;ebu:1.gsperiode 

No. ;116~1/ . 

Anfrage 

der Abgeordneten M e I I e r p M e i BI und Genossen 
an den Harrn BundesmInIster für Finanzen, 
betreffend Zahlungserleichterung für TrafIl<anten. 

Im Geschäftsleben ist es übUch, daß bel Lieferungen des 
Großhandels an die D otal/listen bet Zahlungen innerhalb von acht 
Tagen nach Lil".lferW"I9 Kassensskonti eingeräumt werden und bel 
Zahlung innerhalb von 30 Tagen der Rechnungsbetrag zu entrichten 
ist. 

Sehr stark unterscheiden sich davon die ZahlungskondttTonen 
der Tabaktrafikanten gegenüber den Tabal<hauptverlagen. Die Trafi
kanten müssen bereits bei der Fassung der Tabakwaren Tm Haupt
verlag einen Empfangsschein vorlegen, durch welchen nachgewiesen 
wird, daß die Ware bereits bezahlt Ist. Dabet besteht nicht eInmal 
immer die Gewähr dafür$ daR man die Ware bekommt, die man Im 
Fassungsschein gewünscht hat. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 
Herrn Bundesminister für Finanzen die 

Anfrages 

1) Treten Sie für eine Angleichur,9 der Verkaufsbedingungen für 
Tabakerzeugnisse an die allgemein üblTchen Verkaufsbedingungen ein? 

2} Sind Sie bereit J zumindest einen Kassensskonto von 2% einzu:'" 
räumen, went, der Nachweis übcr die Bezahlung der abzuholenden 
Ware beim Hauptverlag erbracht wird? 

3) Sind Sie ber~ft, si ch dafür ci nzusetzen, daß ein Kassensskonto 
auch bel Bezahlung der Ware innerhalb von 8 Tagen geWährt 
Wird und eine NeHobe7.ahlung innerhalb von 30 Tagen ermöglicht 
wird? 

Wien, 6.3.1969 

-,,:-,-'-. 

1162/J XI. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




